Satzung

§ 1 Name, Sitz, Geschiiftsjahr
(1) Der Verein fiihrt den Namen: ,,Biirgerinitiative gegen BoA-Erweiterung NiederauBlem - Big BEN“.
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung lautet der Name: ,,Biirgerinitiative
gegen BoA-Erweiterung NiederauBlem e.V. - Big BEN".
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Bergheim-Rheidt-Hiichelhoven.
(3) Das Geschiftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Gemeinniitzigkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Sinne des Abschnitts
»Steuerbegiinstigte Zwecke* der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Férderung des Umwelt- und
Landschaftsschutzes. Der Satzungszweck dient der Verhinderung des Baus weiterer Kraftwerksblocke in
NiederauBem zum Schutz der Menschen in dieser Region vor weiterer Imissionsbelastung insbesondere durch:

Imission (Luftverschmutzung, Larm, Verkehr etc.)

Schattenbildung

Temperaturverdnderung / Niederschlagshaufigkeit

Verlust an Lebensqualitét

Abwanderung / Aussterben der betroffenen Orte

Erhohte Rate an Krankheiten (Krebs, Atemwege, Allergien)?

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Verfolgung aller behordlichen Schritte
(Gebietsentwicklungsplan, Fldchennutzungsplan, Bebauungsplan) bis zu einer evtl. Baugenehmigung.

(2) Der Verein ist selbstlos titig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Verein steht
auf dem Boden des Grundgesetzes. Er ist neutral, unabhingig und {iberkonfessionell.

(3) Mittel des Vereins diirfen nur fiir die satzungsmafBigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten
keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind, oder durch unverhéltnisméfig hohe Vergiitungen begiinstigt werden.

(4) Bei Auflosung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen steuerbegiinstigten Zwecks
fallt das Vermogen des Vereins an den SV Rheidt e.V. zwecks Verwendung fiir die Jugendarbeit.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natiirliche Person werden, die das 7.Lebensjahr vollendet hat.

(2) Voraussetzung fiir den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand
zu richten ist. Bei Minderjéhrigen ist der Antrag auch von deren gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben.
Diese miissen sich durch gesonderte schriftliche Erkldrung zur Zahlung der Mitgliedsbeitrdge fiir den
Minderjéhrigen verpflichten.

(3) Der Vorstand entscheidet iiber den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrags ist er
nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Griinde fiir die Ablehnung mitzuteilen.

(4) Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder ernennen.
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, AusschluB}, Streichung von der Mitgliederliste oder Austritt aus dem
Verein.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegeniiber einem Mitglied des Vorstands. Bei Minderjdhrigen
ist die Austrittserklarung durch die gesetzlichen Vertreter abzugeben. Der Austritt kann nur zum Ende eines
Geschiéftsjahres erklart werden, wobei eine Kiindigungsfrist von zwei Monaten einzuhalten ist.

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluf3 des Verwaltungsrats von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es
trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeitrdgen oder von Umlagen im
Riickstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung
zwel Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluf3 des
Verwaltungsrats liber die Streichung mufl dem Mitglied mitgeteilt werden.

(4) Ein Mitglied kann durch BeschluB3 des Verwaltungsrats aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es
schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt (§ 12, Abs. 4). Vor der BeschluB3fassung muf3
der Verwaltungsrat dem Mitglied Gelegenheit zur miindlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der
Beschlufl des Verwaltungsrats ist schriftlich zu begriinden und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluf3
kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats
nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand wird nach fristgeméBer Einlegung der
Berufung auf der nichsten planméaBigen Mitgliederversammlung iiber den Ausschlufl abstimmen lassen.
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§ 5 Mitgliedsbeitrige
(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbeitrage erhoben. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben kénnen Umlagen
bis zur doppelten Hohe des Jahresbeitrags erhoben werden.
(2) Hohe und Félligkeit von Jahresbeitragen und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt.
(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beitrigen und Umlagen befreit.
(4) Der Vorstand kann in geeigneten Fillen Gebiihren, Beitrige und Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder
stunden.

§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand, der Verwaltungsrat und die Mitgliederversammlung.

§ 7 Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins i.S.v. § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden,
dem Schatzmeister und dem Schriftfiihrer.
(2) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstands gerichtlich und aulergerichtlich vertreten.

§ 8 Zustindigkeit des Vorstands

Der Vorstand ist fiir alle Angelegenheiten des Vereins zusténdig, soweit sie nicht durch die Satzung einem
anderen Organ des Vereins iibertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

(1) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung;

(2) Ausfiihrung von Beschliissen der Mitgliederversammlung und des Verwaltungsrats;

(3) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchfiihrung, Erstellung des Jahresberichts;

(4) BeschluBfassung iiber die Aufnahme von Mitgliedern.

§ 9 Wahl und Amtsdauer des Vorstands

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliedsversammlung fiir die Dauer von drei Jahren, gerechnet vom Tage der
Wahl an, gewéhlt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des neuen Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied
ist einzeln zu wéhlen. Zu Vorstandsmitgliedern konnen nur Mitglieder des Vereins gewéhlt werden. Mit der
Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds.

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand fiir die restliche Amtsdauer des
Ausgeschiedenen einen Nachfolger wihlen.

§ 10 Sitzungen und Beschliisse des Vorstands

(1) Der Vorstand beschlie3t in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden
Vorsitzenden, einberufen werden. Die Tagesordnung braucht nicht angekiindigt zu werden. Die
Einberufungsfrist betrdgt 10 Tage. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung folgenden Tag.

(2) Der Vorstand ist beschlufahig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei der
BeschluBfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen giiltigen Stimmen; bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden.

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschlieBen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem zustimmen.

§ 11 Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus den Mitgliedern des Vorstands und durch maximal zwei Reprisentanten je
beteiligtem Orte der Region (z. Zt. Stadt Bergheim, Bedburg, Pulheim und Rommerskirchen).

(2) Die Reprisentanten werden in gleicher Weise wie Vorstandsmitglieder gewahlt.

(3) Der Verwaltungsrat ist beschluB3fahig, wenn mindestens fiinf Mitglieder, darunter zwei Mitglieder des
Vorstands, anwesend sind. Beschliisse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden. Fiir
die Sitzungen und Beschliisse des Verwaltungsrats gilt § 10 der Satzung entsprechend.

§ 12 Zustindigkeit des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat ist fiir folgende Aufgaben zusténdig:
(1) Aufstellung des Haushaltsplans fiir das Geschiftsjahr;
(2) Beschluf3fassung iiber Rechtsgeschifte;
(3) ErlaB von Ordnungen, die nicht Bestandteil der Satzung sind,
(4) BeschluBfassung iiber die Streichung von Mitgliedern (§ 4, Abs. 4).
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§ 13 Mitgliederversammlung

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes volljdhrige Mitglied eine Stimme. Zur Ausiibung des Stimmrechts
kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollméchtigt werden. Die Bevollméchtigung ist fiir jede
Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen
vertreten.

(2) Die Mitgliederversammlung ist fiir folgende Angelegenheiten zustindig:

(a) Genehmigung des vom Verwaltungsrat aufgestellten Haushaltsplans fiir das néchste Geschéftsjahr;
Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands;

(b) Festsetzung der Mitgliedsbeitrdge und Umlagen (§ 5, Abs. 2);

(c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der Représentanten;

(d) BeschluBfassung iiber Anderung der Satzungen und iiber die Auflésung des Vereins;

(e) BeschluBfassung iiber die Berufung gegen einen AusschlieBungsbeschluB des Verwaltungsrats;

(f) Ernennung von Ehrenmitgliedern.

§ 14 AuBerordentliche Mitgliederversammlung

Eine auBerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es
erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies beim Vorstand schriftlich unter Angabe des Zwecks und der
Griinde beantragt.

§ 15 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jéhrlich im ersten Quartal statt. Sie wird vom Vorstand
unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die
Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben
gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt
gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Die Einberufung der
Mitgliederversammlung kann auch durch Verdffentlichung in der jeweiligen Lokalzeitung sowie unter der
Internetadresse "www.bi-bigben.de" erfolgen; hierbei ist ebenfalls eine Frist von zwei Wochen beginnend mit
dem Tag der Verdffentlichung einzuhalten.

(2) Jedes Mitglied kann bis spétestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich
eine Erginzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der
Mitgliederversammlung die Ergiinzung bekanntzugeben. Uber Antriige auf Ergiinzung der Tagesordnung, die
in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschlieft die Versammlung.

§ 16 Beschlufifassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden
Vorsitzenden, dem Schatzmeister oder dem Schriftfiihrer geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend,
bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung fiir die
Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion, einen Wahlausschuf3 einsetzen. Der
Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollfiihrer.

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muf} schriftlich durchgefiihrt
werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschluflfahig, wenn ordentlich eingeladen wurde.

(4) Die Mitgliederversammlung falit Beschliisse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen giiltigen Stimmen,;
Stimmenthaltungen gelten als ungiiltige Stimmen. Zur Anderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei
Vierteln der abgegebenen giiltigen Stimmen, zur Auflésung des Vereins eine solche von neun Zehnteln
erforderlich. Eine Anderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung von neun Zehnteln aller
Mitglieder beschlossen werden.

(5) Bei Wahlen ist gewdhlt, wer mehr als die Hélfte der abgegebenen giiltigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand
mehr als die Hélfte der abgegebenen giiltigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten,
die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewéhlt ist dann derjenige, der die meisten
Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende
Los.

(6) Uber Beschliisse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Schriftfiihrer
zu unterzeichnen ist.

§ 17 Auflosung des Vereins

(1) Die Auflosung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von neun Zehnteln
der abgegebenen giiltigen Stimmen beschlossen werden (§ 16 Abs.4).

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschlief3t, sind der Vorsitzende und der Stellvertretenden
Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

(3) Hinsichtlich des nach Beendigung der Liquidation verbleibenden Vermogens siche § 2 Abs. 4.

Bergheim, den 06.02.2004

3 von 3



	Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Ve�
	Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist �


